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Informationen fir beitragsfrei Versicherte

1. Gut versorgt mit lhrer ZVKRente

Ihr frGherer Arbeitgeber hat Sie im Rahmen der betrieblichen
Altersversorgung des 6ffentlichen und kirchlichen Dienstes bei
der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungs-
verbands Baden-Wirttemberg (KVBW Zusatzversorgung) ver-
sichert und auch die Finanzierung weitgehend Ubernommen.
Der Versicherungsschutz umfasst grundsatzlich neben der Al-
ters- auch die Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrente.

Seit Inrem Ausscheiden aus dem versicherten Beschéftigungs-
verhéltnis wird lhre Versicherung bei der KVBW Zusatzversor-
gung beitragsfrei fortgefUhrt. Das bedeutet, die bis zum Aus-
scheiden erworbenen Versorgungspunkte und Versicherungs-
zeiten bleiben lhnen erhalten und kénnen zu einem spéateren
Zeitpunkt fortgefuhrt werden (vgl. Ziffer 2). lhre Anwartschaft
erhoht sich vom Zeitpunkt Ihres Ausscheidens bis zur Wieder-
aufnahme einer Beschéftigung im 6ffentlichen oder kirchlichen
Dienst bzw. bis zum Eintritt des Rentenfalls in der Regel nicht.
Aus diesem Grund erhalten Sie fur Ihr beitragsfreies Versiche-
rungsverhaltnis grundsatzlich kein jahrliches Versorgungskonto.

Bitte teilen Sie uns bei einem Wohnortwechsel stets |hre
neue Anschrift mit, damit wir Sie bei Anderungen lhrer
Versicherung benachrichtigen kénnen.

2. Wiederaufnahme einer Beschéfti-
gung im offentlichen oder kirchli-
chen Dienst

Sollten Sie erneut bei einem Mitglied unserer Kasse eine Be-
schéftigung aufnehmen, wird die bestehende Versicherung wei-
tergefthrt.

Ist Ihr neuer Arbeitgeber Mitglied einer anderen kommunalen
oder kirchlichen Zusatzversorgungseinrichtung - ZVE - (Auf-
listung siehe Seite 3, Ziffer 1), wird die Versicherung bzw. wer-
den die bei unserer Kasse erworbenen Versorgungspunkte
grundsatzlich auf die neue ZVE Ubertragen. Dort bzw. bei Ihrem
neuen Arbeitgeber erhalten Sie auch den entsprechenden An-
trag. Die Versicherung wird bei der neuen Kasse weitergefUhrt
und Sie erhalten im Rentenfall eine Leistung aus allen Versi-
cherungszeiten, wenn die sonstigen Voraussetzungen erfullt
sind.

Fur die Versorgungsanstalt des Bundes und der Lander (VBL)
(Seite 3, Ziffer 2) gilt eine abweichende Regelung. Hier ist ein
Antrag auf gegenseitige Anerkennung der Versicherungszeiten
zu stellen. Wichtig ist dies fur die Erfllung der Mindestversiche-
rungszeit (Wartezeit) von 60 Versicherungsmonaten. Im Ren-
tenfall ist die Leistung bei beiden Kassen zu beantragen.
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3. lhr Rentenanspruch

Sie erhalten Ihre ZVKRente in der Regel von der zuletzt zustan-
digen ZVE, wenn bis zum Eintritt des Versicherungsfalls insge-
samt mindestens 60 Versicherungsmonate (Wartezeit) belegt
sind und

o eine gesetzliche Rente gewahrt wird. Der Anspruch auf Be-
triebsrente aus der ZVKRente ist grundlegend an den Bezug
einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung we-
gen voller oder teilweiser Erwerbsminderung oder Alters-
rente als Vollrente gebunden.

Fur Nichtsozialversicherte (z. B. Arzte, Architekten) gelten
besondere Anspruchsvoraussetzungen. Informationen
hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter
www.kvbw.de im Merkblatt ,Betriebsrente fur berufsstan-
disch Versicherte“. Wenn Sie zu diesem Personenkreis ge-
héren und planen in Rente zu gehen, setzen Sie sich bitte
mit uns in Verbindung.

Wird die Altersrente der KVBW Zusatzversorgung vor der maR-
gebenden gesetzlichen Regelaltersgrenze in Anspruch genom-
men, vermindert sie sich grundsétzlich um 0,3 % pro Monat
des vorzeitigen Renteneintritts - hochstens jedoch um 10,8 %
- und zwar fUr die gesamte Rentenlaufzeit. Die Vertrauens-
schutzregelungen der Deutschen Rentenversicherung gelten in
der Regel entsprechend.

Altersrenten, die einen bestimmten Monatsbetrag

(2026: 39,55 €) nicht Ubersteigen, werden grundsatzlich in ei-
nem Kapitalbetrag abgefunden. Bitte beachten Sie, dass die
KVBW Zusatzversorgung bei verspéateter Rentenantragstellung
nur Leistungen fur langstens zwei Jahre rickwirkend ab An-
tragstellung gewahren kann.

Der Rentenantrag und weitere Informationen

(z. B. Merkblatter) stehen Ihnen auf unserer Website
www.kvbw.de unter der Rubrik Zusatzversorgung zur Ver-
fugung. Gerne schicken wir Ihnen den Antrag auch zu.

Wenn Sie die Mindestversicherungszeit (Wartezeit) nicht erfil-
len, kénnen Sie bis zur Vollendung lhres 69. Lebensjahres die
Erstattung der von |lhnen getragenen Umlagen bzw. Beitrage
beantragen. Dies ist jedoch nur dann empfehlenswert, wenn Sie
bis zum Versicherungsfall kein zusatzversorgungspflichtiges
Beschaftigungsverhéltnis mehr eingehen werden. Mit der Er-
stattung erléschen alle Rechte fir Zeiten, fur die Umlagen er-
stattet werden.

Bitte beachten Sie zudem, dass eine Einzahlung von eigenen
Beitragen und Umlagen in die ZVKRente (Pflichtversicherung)
zur Erfillung der Mindestversicherungszeit gemak unserer Sat-
zungsbestimmungen nicht méglich ist.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Website
www.kvbw.de unter der Rubrik Zusatzversorgung.

Sie suchen kompetenten Rat? Fir Fragen stehen lhnen unsere

Beraterteams gerne zur Verfugung.
Tel.  07215985-636 oder 07112583-575

E-Mail:  zvk@kvbw.de
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4. Die Zusatzversorgungseinrichtungen (ZVE) des 6ffentlichen und kirchli-

1. Diese Einrichtungen Ubertragen im Uberleitungsfall die Versorgungspunkte:

Zusatzversorgungskasse Thuringen, Artern

ppa - Pfélzische Pensionsanstalt, Bad Dirkheim

Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeinde-
verbande in Darmstadt, Darmstadt

Evangelische Zusatzversorgungskasse, Darmstadt
(froher: Kirchliche Zusatzversorgungskasse)

Zusatzversorgungskasse der Ev.-luth. Landeskirche Han-
novers, Detmold

Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen,
Dortmund

Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungs-
verbands Sachsen, Dresden

ZVK-Sparkassen, Emden

Zusatzversorgungskasse der Stadt Emden, Emden

Zusatzversorgungskasse der Stadt Frankfurt am Main,
Frankfurt/Main

Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungs-
verbands Brandenburg, Gransee

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover, Hannover

Kirchliche ZusatzVersorgungsKasse Baden, Karlsruhe
(jetzt: Evangelische Zusatzversorgungskasse, Darmstadt)

KVK Kommunale Versorgungskassen Kurhessen-Waldeck, Kas-
sel (friher: Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Ge-
meindeverbande)

Kirchliche Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diézesen

Deutschlands, Kéln

Rheinische Zusatzversorgungskassen, Kéln

Zusatzversorgungskasse der Stadt Koln, Kéln

Zusatzversorgungskasse Sachsen-Anhalt, Magdeburg

BVK Zusatzversorgung, Miinchen
(froher: Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden)

Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Minster

Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes,
Saarbricken

Kommunale Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpom-
mern, Strasburg (Uckermark)

Zusatzversorgungskasse fur die Gemeinden und Gemeindever-
bande in Wiesbaden, Wiesbaden

2. Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Lander (VBL) in Karlsruhe erkennt die bisher zurick-
gelegten Versicherungszeiten nach einem gesondert geschlossenen Uberleitungsabkommen an.

3. Bei diesen Einrichtungen gelten besondere Regelungen. In Ihrem eigenen Interesse empfehlen
wir Ihnen, die Uberleitungsmaglichkeiten mit den entsprechenden Einrichtungen zu klaren.

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See
(KBS), Frankfurt

Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost, Stuttgart

Zusatzversorgungskasse der Landesbank Baden-Wurttemberg,
Stuttgart

4. Mit diesen Einrichtungen besteht kein Uberleitungsabkommen:

Versorgungsanstalt der deutschen Bihnen, Minchen

Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester, Minchen

Seite 3 von 3



	1. Gut versorgt mit Ihrer ZVKRente
	2. Wiederaufnahme einer Beschäftigung im öffentlichen oder kirchlichen Dienst
	3. Ihr Rentenanspruch
	4. Die Zusatzversorgungseinrichtungen (ZVE) des öffentlichen und kirchlichen Dienstes:
	1. Diese Einrichtungen übertragen im Überleitungsfall die Versorgungspunkte:
	2. Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe erkennt die bisher zurück- gelegten Versicherungszeiten nach einem gesondert geschlossenen Überleitungsabkommen an.
	3. Bei diesen Einrichtungen gelten besondere Regelungen. In Ihrem eigenen Interesse empfehlen wir Ihnen, die Überleitungsmöglichkeiten mit den entsprechenden Einrichtungen zu klären.
	4. Mit diesen Einrichtungen besteht kein Überleitungsabkommen:


